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Ihre fehlerhaften Aussagen in der real Pressemitteilung vom 20.11.2008Ihre fehlerhaften Aussagen in der real Pressemitteilung vom 20.11.2008Ihre fehlerhaften Aussagen in der real Pressemitteilung vom 20.11.2008Ihre fehlerhaften Aussagen in der real Pressemitteilung vom 20.11.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Greenpeace e.V. publizierte am 20. November 2008 die Pressemeldung
„Gefährliche Tafeltrauben bei Real“. Ihr Unternehmen veröffentlichte darauf
hin am gleichen Tag auf der Internet-website “www.real.de“ (Anlage 1) eine
Stellungnahme. In dieser Stellungnahme werden falsche Aussagen getroffen
und nicht korrekte Fakten verbreitet.

Greenpeace hat Sie darauf bereits am 25.11.08 schriftlich hingewiesen
(Anlage 2) und um eine Korrektur gebeten. Zwischenzeitlich, baten wir das
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) um eine
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Bewertung. Diese liegt Greenpeace nunmehr vor (Anlage 3) und sie belegt
eindeutig, dass Ihre Darstellungen falsch sind:

1. Sie behaupten fälschlicher Weise:
„Die Verwendung von Procymidon auf Tafeltrauben ist somit zulässig.“

Die Bundesbehörde stellt in Ihrem Schreiben dagegen klar, dass
Procymidon ausschließlich für die Anwendung bei Gurken in
Gewächshäusern und Pflaumen beschränkt ist. Seit dem 30.6.2007 ist der
Einsatz Procymidon-haltiger Pestizide im Tafeltraubenanbau und Weinbau in
allen EU-Mitgliedsländern nicht mehr zulässig. Das BVL schreibt hierzu im
Wortlaut: 

2. Sie begründen Ihre Fehldarstellungen durch eine weitere falsche
Behauptung. Sie schreiben: „In der EU Verordnung über Höchstwerte für
Pestizidrückstände wurde für Tafeltrauben ein zulässiger Höchstgeahlt von 5
mg/kg festgelegt. Die Verwendung von Procymidon auf Tafeltrauben ist
somit zulässig.“
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Das BVL stellt dagegen klar:

Somit stützt die Bewertung des BVL in jeder Hinsicht die Einschätzung von
Greenpeace, die wir Ihnen bereits am 25.11.08 mitgeteilt hatten.

Ich fordere Sie daher abermals auf, Ihre falschen Tatsachenbehauptungen
nicht mehr weiter zu verbreiten und zu korrigieren. Bitte informieren Sie mich
darüber, ob und in welcher Form Sie zu den notwendigen Korrekturen bereit
sind.

Freundliche Grüße,

Manfred Krautter, Bereich Landwirtschaft, Chemie
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http://www.real.de/presse.html?&ftu=cfa9bdb1e1

Stellungnahme zu Greenpeace-Bericht über WeintraubenStellungnahme zu Greenpeace-Bericht über WeintraubenStellungnahme zu Greenpeace-Bericht über WeintraubenStellungnahme zu Greenpeace-Bericht über Weintrauben

1.1.1.1. real,- unterschreitet gesetzliche Grenzwerte deutlichreal,- unterschreitet gesetzliche Grenzwerte deutlichreal,- unterschreitet gesetzliche Grenzwerte deutlichreal,- unterschreitet gesetzliche Grenzwerte deutlich
Greenpeace hat am Donnerstag, den 20. November über eine
Untersuchung von kernlosen Sultanas (Weintrauben) mit hohen
Pestizidrückständen berichtet. In der Veröffentlichung weist Greenpeace
darauf hin, dass bei türkischen Tafeltrauben der Wirkstoff Procymidon
nachgewiesen wurde. Nach Aussage von Greenpeace soll Procymidon
innerhalb der EU für Trauben nicht zugelassen sein. 

Diese Aussage stimmt so nicht!Diese Aussage stimmt so nicht!Diese Aussage stimmt so nicht!Diese Aussage stimmt so nicht! 

In der EU Verordnung über Höchstwerte für Pestizidrückstände wurde für
Tafeltrauben ein zulässiger Höchstgeahlt von 5 mg/kg festgelegt. Die
Verwendung von Procymidon auf Tafeltrauben ist somit zulässig. Auf
Nachfrage haben wir von Greenpeace den Untersuchungsbefund der
Tafeltrauben zur Verfügung gestellt bekommen. Danach wurden in den
Tafeltrauben 1,2 mg/kg Procymidon nachgewiesen. 

Der gefundene Gehalt liegt mit 25% Ausschöpfung deutlich unter der
zulässigen Höchstmenge. Die verkauften Trauben sind somit voll
verkehrsfähig. Im Rahmen unserer Qualitätskontrolle lassen wir die an uns
gelieferte Ware regelmäßig von externen unabhängigen Instituten auf
Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte überprüfen. Bei einer im gleichen
Zeitraum durchgeführten Untersuchung konnten bei den türkischen
Tafeltrauben des gleichen Lieferanten keine Abweichungen festgestellt
werden, hier wurde uns die Verkehrsfähigkeit des Produkts bestätigt. Dabei
wurden sowohl der gesetzliche Grenzwert als auch die akute Referenzdosis
klar unterschritten. 

2. METRO Group fordert Angleichung der Grenzwerte2. METRO Group fordert Angleichung der Grenzwerte2. METRO Group fordert Angleichung der Grenzwerte2. METRO Group fordert Angleichung der Grenzwerte
In seiner Pressemitteilung beanstandet Greenpeace eine Überschreitung der
akuten Referenzdosis des Wirkstoffes Procymidon, obwohl die geltende EU
Höchstmenge eingehalten wurde. Aus Sicht der METRO Group müssen
diese Gehalte innerhalb der EU schnellstmöglich harmonisiert und
angepasst werden, so dass sicher gestellt ist, dass bei Einhaltung der
gesetzlich festgelegten Höchstmenge automatisch auch der ARFD Wert
eingehalten wird. 

Donnerstag, 20. November, 17:00 Uhr
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Anlage 2
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Anlage 3
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